
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 3 4 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

1.  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Aufhebung des Beschlusses 064/10 
(Grundsatzbeschluss zum Umzug des Technischen Rathauses in die Breite Straße 2) und 020/2017 
(Beschluss zur weiteren Vorgehensweise Umzug Technisches Rathaus in die Innenstadt). 
 
Abstimmung: Ja 18 Nein 3 Enthaltung 0 
 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 
 

2.  
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine Mietlösung, für die im Technischen Rathaus benötigten 
Büro- und Archivflächen in einem durch einen Dritten (Investor) zu errichtenden Objekt auf der 
Neustadt/Albertstr. zu entwickeln. Bedingung dafür ist die Ansiedlung eines Lebensmittlers im 
Erdgeschoss des Objekts. 
 

Abstimmung: Ja 10 Nein 8 Enthaltung 3 

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 
 
 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
 

T. Zenker 

Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 3 3 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Grundsatzbeschluss, das Grundstück Breite Str. 

2, Flurstück- Nr. 143/1 der Gem. Zittau mit einer Fläche von 430 m², zu veräußern. 
 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 3  Enthaltung 0 

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 7 8 / 2 0 1 8  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die geänderte Satzung der Sammelstiftung der 

Großen Kreisstadt Zittau. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 3 2 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt: 

 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem „Deutschen 
Bundeswehrverband, Kameradschaft Zittau, Ehemalige / Reservisten / Hinterbliebene“, dem 
Zittauer Geschichts- und Museumsverein und interessierten Bürgern eine Tafel erarbeiten zu 
lassen, in der Zittau als Soldaten- und Garnisonsstadt gewürdigt wird. 
 
Diese Tafel soll auf dem Zittauer Marktplatz oder an einer anderen geeigneten Stelle in der Stadt  

installiert werden. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 17  Nein 0  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 1 5 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Beschluss über die Abwägung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 

XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof Hirschfelde“ 
 

 

 
Die vorgebrachten Hinweise, Bedenken und Anregungen der Stellungnahmen aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange einschließlich Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 BauGB am Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof 
Hirschfelde“ in der Fassung vom 13.12.2018 hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 

 s. Anlage 1, Seiten 1 – 24 
 
Die Absender der Stellungnahmen, in denen Bedenken und Anregungen erhoben wurden, sind von 
dem Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 

 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 1 6 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Beschluss über den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof Hirschfelde“ 
 

 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau stimmt dem Inhalt des Durchführungsvertrages zwischen 
der BBNG Solar GmbH & Co. KG und der Großen Kreisstadt Zittau, in der Fassung vom 12.03.2019 
(Anlage 1), zu.  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof Hirschfelde“ entsprechend 

den kommunalrechtlichen Vorgaben zu unterzeichnen. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 1 7 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Beschluss über die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. XXXIX 

„Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof Hirschfelde“ 
 

 

 
Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Oktober 2017 (SächsGVBl. 
S. 588), beschließt der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau die Satzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger Güterbahnhof Hirschfelde“, in der 
Fassung vom 13.12.2018 mit redaktionellen Änderungen/Ergänzungen vom 12.03.2019, bestehend 

aus  
 
 dem Teil A - Planzeichnung (s. Anlage 1) 
 dem Teil B - Textliche Festsetzungen (s. Anlage 2) 

 
als Satzung. 
 

Der im Teil A - Planzeichnung umgrenzte räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes umfasst das Flurstück 123/2 und Teile des Flurstückes 124/12 der Gemarkung 
Hirschfelde mit einer Größe von ca. 1,25 ha. 
 
Die Begründung in der Fassung vom 13.12.2018 mit redaktionellen Änderungen/Ergänzungen vom 
12.03.2019 (s. Anlage 3) wird gebilligt. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegen zwei  

Blendgutachten (Fassung vom 28.09.2018, Anlage 4 / Fassung vom 15.02.2019, Anlage 5) sowie 
eine Untersuchung des geplanten Solarparkes in Hirschfelde auf Vorkommen von Zauneidechsen 
(Stand 19.09.2018, Anlage 6) bei. 
 
Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. XXXIX „Photovoltaikanlage ehemaliger 
Güterbahnhof Hirschfelde“ tritt mit der Bekanntmachung entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 1 8 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

 Beschluss über die Abwägung und die Satzung des Bebauungsplanes Nr. XXXVI 

„Industriegebiet Hirschfelde zwischen Bahnlinie und Neiße“ 
 

 

I. 
 
Die vorgebrachten Hinweise, Bedenken und Anregungen der Stellungnahmen aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange einschließlich Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 BauGB am geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XXXVI „Industriegebiet Hirschfelde zwischen Bahnlinie und 
Neiße“, in der Fassung vom 10.08.2018, hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
 s. Anlage 1, Seiten 1 - 31 
 
Die Absender der Stellungnahmen, in denen Bedenken und Anregungen erhoben wurden, sind von 

dem Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 
 
 

II. 
 
Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Oktober 2017 (SächsGVBl. 
S. 588), beschließt der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 

XXXVI „Industriegebiet Hirschfelde zwischen Bahnlinie und Neiße“, in der Fassung vom 10.08.2018 
mit redaktionellen Änderungen/Ergänzungen vom 25.02.2019, bestehend aus  
 
- dem Teil A - Planzeichnung (s. Anlage 2) 
- dem Teil B - Textliche Festsetzungen (s. Anlage 3) 
 

als Satzung. 

 
Der im Teil A - Planzeichnung umgrenzte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
die Flurstücke Nr. 125/4, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/9, 126/11, 126/12, 126/15, 126/16, 
126/18, 126/20, 126/22, 126/23, 126/24, 126/27, 126/29, 126/30, 127/1, 128, 129, 130, 131, 
134/2 sowie Teile der Flurstücke 135 und 137 der Gemarkung Hirschfelde mit einer Größe von ca. 
22,06 ha. 
 

Die Begründung (Anlage 4) und der Umweltbericht (Anlage 5) in der Fassung vom 10.08.2018 mit 
redaktionellen Änderungen/Ergänzungen vom 25.02.2019 werden gebilligt. Dem Bebauungsplan 
liegt ein schalltechnisches Gutachten, Fassung vom August 2018, bei (Anlage 6). 
 
Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. XXXVI „Industriegebiet Hirschfelde zwischen Bahnlinie und 
Neiße“ tritt mit der Bekanntmachung entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  

 
 
 
 
 



Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 2 4 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, der Firma OSTEG Oberlausitzer Straßen-, 

Tief- und Erdbau Gesellschaft mbH, Friedensstraße 35c, 02763 Zittau, den Zuschlag für die 
Bauleistung „Ersatzneubau Mischwasserkanal Äußere Weberstraße sowie Erneuerung der 
Hausanschlüsse“ mit einer Bruttobausumme von 1.044.073,30 € zu erteilen. 
  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 28.03.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 1 0 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Abwasserbeitragsforderung einschließlich 

Nebenforderungen in Höhe von 52.202,68 € für das Flurstück 1905/4 in Zittau, Chopinstraße 6, 
gegen eine Ablösezahlung in Höhe von 10.600,00 € gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 SächsKAG i.V.m.  
§ 227 AO zu erlassen und die Löschung der eingetragenen Zwangshypothek im Grundbuch von 
Zittau Blatt 4555; Flurstück- Nr. 1905/4 zu bewilligen. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 6  Nein 6  Enthaltung 5   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich abgelehnt. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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